
Satzung der Alten Hansestadt Lemgo 
über die Erhebung von Elternbeiträgen 

für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen in Lemgo,  
für den Besuch der Offenen Ganztagsgrundschule ( OGG ) und für Kinder in Tagespflege  

vom 12.12.2016 
 
 

Aufgrund der §§ 7 Abs. 1, 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. Seite 666) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 03.02.2015 (GV NRW S. 208), § 23 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von 
Kindern vom 30.10.2007 (GV.NRW. S. 462) zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.07.2016 (GV.NRW. S. 
622), § 9 Abs. 3 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15.02.2005 (GV.NRW. S. 102), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.06.2016 (GV. NRW.  S. 442) und 
§ 90 Abs. 1 Sozialgesetzbuch VIII in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.12.2006 (BGBl. I S. 3134), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.10.2016 (BGBl. I S. 2226) hat der Rat der Alten Hansestadt Lemgo in 
seiner Sitzung am 12.12.2016 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

I. Abschnitt: 
Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen 

 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 

Diese Satzung gilt für die Erhebung von Elternbeiträgen als öffentlich rechtliche Beiträge für die An-
gebote der Kindertageseinrichtungen der Stadt Lemgo sowie der Kindertageseinrichtungen der 
Freien Träger in der Stadt Lemgo. 

 
§ 2 Beitragspflicht 

 

(1) Die Eltern oder denen rechtlich gleichgestellte Personen haben entsprechend ihrer wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit monatlich öffentlich-rechtliche Beiträge zu den Jahresbetriebskosten zu entrich-
ten. Die Höhe der Elternbeiträge bestimmt sich nach dem Alter des Kindes und der von den Eltern 
gebuchten Betreuungszeit. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an die 
Stelle der Eltern. Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pflegeeltern ein Kinderfreibetrag 
nach § 32 Einkommensteuergesetz gewährt oder Kindergeld gezahlt, treten die Personen, die diese 
Leistung erhalten, an die Stelle der Eltern. Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuldner.  

(2) Beitragszeitraum ist das Kindergartenjahr ( 01.08. bis 31.07.). Die Beitragspflicht wird durch Schlie-
ßungszeiten der Einrichtung nicht berührt. Der Träger kann von den Eltern ein Entgelt für das Mittag-
essen verlangen.  

 
 

§ 3 Beitragshöhe 
  

(1) Vom maßgeblichen Einkommen (§ 4) ist abhängig von der wöchentlichen Betreuungszeit und dem 
Alter des Kindes ein Prozentsatz als jährlicher Elternbeitrag in Monatsraten zu zahlen. Der monatli-
che Elternbeitrag wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet. Beiträge, die monatlich 5,00 € nicht er-
reichen, werden nicht festgesetzt. 
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Der Prozentsatz für die wöchentlichen Betreuungszeiten wird wie folgt festgelegt: 
  
 
Betreuungszeit je 
Woche 

Prozentsatz vom 
Jahreseinkommen 
ab 01.08.2013 

Prozentsatz vom Jah-
reseinkommen 
ab 01.08.2014 

25 Stunden 4,04 4,10 
35 Stunden 4,61 4,68 
45 Stunden 7,43 7,54 
25 Stunden U3 6,10 6,19 
35 Stunden U3 6,95 7,05 
45 Stunden U3  10,65 10,81 

 
(2) Ab dem 01.08.2015 erfolgt eine jährliche Anhebung aller Beitragssätze um 1,5 % in Anlehnung an  

§ 19 Abs. 2 des Kinderbildungsgesetzes ( KiBiz ).  
 
(3) Das letzte Kindergartenjahr vor der Einschulung des Kindes ist gemäß KiBiz beitragsfrei. Diese El-

ternbeitragsfreiheit für das letzte Kindergartenjahr gilt höchstens 1 Jahr. Sollte ein Kind im Anschluss 
daran nicht eingeschult werden, entfällt die Vergünstigung für das anschließende Kindergartenjahr 
und es ist der Regelbeitrag zu zahlen.  
 

(4) Bei der Aufnahme des Kindes und danach auf Verlangen haben die Eltern dem Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe schriftlich anzugeben und nachzuweisen, welches Einkommen ihren Elternbeiträgen 
zu Grunde zu legen ist. Ohne Angaben zur Einkommenshöhe oder ohne den geforderten Einkom-
mensnachweis ist der höchste Elternbeitrag zu leisten.  

 
(5) Im Fall des § 2 Absatz 1 Satz 4 ist ein Elternbeitrag zu zahlen, der sich nach einem Elterneinkommen 

von 24.500,00 € ( vor Abzug des Grundfreibetrages ) ergeben würde, es sei denn, nach Absatz 1 
ergibt sich ein niedrigerer Beitrag. 

 

(6) Besuchen mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die nach § 2 Absatz 1 an die Stelle der 
Eltern treten, gleichzeitig ein nach dieser Satzung beitragspflichtiges Betreuungsangebot (Tagesein-
richtung, Offene Ganztagsgrundschule oder Tagespflege), so entfallen die Beiträge für das zweite 
und jedes weitere Betreuungsverhältnis. Ergeben sich ohne Beitragsreduzierung nach Satz 1 unter-
schiedlich hohe Beträge ist der höchste Beitrag in vollem Umfang zu zahlen.  

 

(7) Auf Antrag sollen die Elternbeiträge vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ganz oder teil-
weise erlassen werden, wenn die Belastung den Eltern oder dem Kind nicht zuzumuten ist (§ 90 Abs. 
3 SGB VIII). 

 

§ 4 Einkommensberechnung 

(1) Einkommen im Sinne dieser Vorschrift ist die Summe der positiven Einkünfte der Eltern im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 und 2 des Einkommenssteuergesetzes. Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Ein-
kunftsarten und mit Verlusten des zusammenveranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. Dem Einkom-
men im Sinne des Satzes 1 sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur Deckung 
des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für die Eltern und die Kinder, für die ein 
Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz und 
entsprechenden Vorschriften wird nicht hinzugerechnet. Das Elterngeld nach dem Bundeselterngeld 
– und Erziehungsgeldgesetz ( BEEG ) ist bis zur in § 10 BEEG bestimmten Höhe nicht dem Einkom-
men hinzuzurechnen. 
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(2) Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung ei-
nes Mandats und steht ihm aufgrund dessen für den Fall des Ausscheidens eine lebenslängliche 
Versorgung oder an deren Stelle eine Abfindung zu oder ist er in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung nachzuversichern, dann ist dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 
v. H. der Einkünfte aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung des Mandats 
hinzuzurechnen.  

(3) Sofern den Beitragspflichtigen und dem Kind in einem Kalenderjahr ausschließlich Leistungen zur 
Deckung des Lebensunterhalts nach dem SGB II (Grundsicherung  für  Arbeitssuchende,  Arbeitslo-
sengeld  II), nach dem SGB XII  (Sozialhilfe) oder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  gewährt  
werden, wird kein  Elternbeitrag festgesetzt. 

(4) Maßgebend für die Bemessung der Beitragshöhe ist das Jahreseinkommen im jeweiligen Kalender-
jahr der Beitragserhebung. Solange das Jahreseinkommen nicht feststeht, ist von dem zu erwarten-
den Jahreseinkommen auszugehen. In diesem Fall sind zu erwartende Sonder- und Einmalzahlungen, 
die im laufenden Jahr anfallen, hinzuzurechnen. Sollte aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 
die Ermittlung des Einkommens des laufenden Kalenderjahres nicht möglich sein, ist zunächst auf 
das Einkommen eines Kalendervorjahres zurückzugreifen. 

Eine vorzeitige Anpassung des Elternbeitrages im laufenden Kalenderjahr gegenüber der vorange-
gangenen Festsetzung erfolgt bei Einkommenserhöhung - oder verringerung um mehr als 10 %. Der 
Elternbeitrag ist ab dem Kalendermonat nach Eintritt der tatsächlichen Änderung neu festzusetzen. 
Beitragsänderungen, die monatlich 5,00 € nicht erreichen, werden nicht festgesetzt. 

Bei der Überprüfung einer bereits erfolgten oder bei einer erstmaligen rückwirkenden Beitragsfest-
setzung ist das gesamte tatsächliche Einkommen im Jahr der Beitragspflicht zu Grunde zu legen. 
Wird dabei festgestellt, dass sich Änderungen der Einkommensverhältnisse ergeben haben, die zu 
einem anderen Elternbeitrag führen, so ist der Elternbeitrag rückwirkend neu festzusetzen. Beitrags-
änderungen für das beitragspflichtige Jahr, die 60,00 € nicht erreichen, werden nicht festgesetzt. 

(5) Das maßgebliche Einkommen ist das nach den Absätzen 1 bis 4 errechnete Jahreseinkommen, 
höchstens jedoch 150.000,00 €. Ab einem Jahreseinkommen von 75.000,00 € bis zu einem Jahres-
einkommen von 150.000,00 € wird das über 75.000,00 € liegende Einkommen lediglich mit 25 % 
angerechnet. 

(6) Das anzurechnende maßgebliche Jahreseinkommen wird um den Grundfreibetrag in Höhe von 
17.500,00 € vermindert.  
 

(7) Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach § 32 Abs. 6 Einkommenssteuergesetz zu gewäh-
renden Freibeträge von dem nach den Absätzen 1 bis 6 ermittelten Einkommen abzuziehen. 

 

 

§ 5 Gespeicherte Daten 
 

Die Elternbeiträge werden vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe erhoben. Zu diesem 
Zweck teilt der Träger dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Namen, Anschriften, Ge-
burtsdaten sowie die Aufnahme- und Abmeldedaten der Kinder sowie die entsprechenden Angaben 
der Eltern unverzüglich mit. Die Löschung der Daten erfolgt nach Ausscheiden des Kindes aus der 
Kindertageseinrichtung und der vollständigen Begleichung der Elternbeiträge. 
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§ 6 Fälligkeit 
 

Über die Höhe und Fälligkeit der Elternbeiträge wird den Beitragspflichtigen ein schriftlicher Be-
scheid erteilt. Der Beitrag ist in 12 monatlichen Teilbeträgen, jeweils zum 15. eines jeden Monats, an 
die Stadt Lemgo zu entrichten. Geht der Bescheid den Beitragspflichtigen erst nach einem der Fäl-
ligkeitstermine zu, so ist die Beitragsschuld für den oder die vorangegangenen Fälligkeitstermine in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides zu entrichten. 

 
 

II. Abschnitt 
Elternbeiträge für den Besuch der Offenen Ganztagsgrundschule ( OGG )  

 
§ 7 Geltungsbereich 

 
Diese Satzung gilt für die Erhebung von Elternbeiträgen als öffentlich rechtliche Beiträge für die In-
anspruchnahme der Offenen Ganztagsgrundschule.  

 
 

§ 8 Beitragspflicht 

(1) Die Eltern haben entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit monatlich öffentlich-
rechtliche Beiträge für die Teilnahme ihres Kindes/ihrer Kinder an der Offenen Ganztagsgrundschule 
zu entrichten. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stelle der El-
tern. Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pflegeeltern ein Kinderfreibetrag nach § 32 Ein-
kommensteuergesetz gewährt oder Kindergeld gezahlt, treten die Personen, die diese Leistung er-
halten, an die Stelle der Eltern. Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuldner. 
 

(2) Beitragszeitraum ist das Schuljahr (01.08. bis 31.07.). Die Beitragspflicht wird durch Schließungszei-
ten der Offenen Ganztagsgrundschule nicht berührt. Die Beitragspflicht endet mit der Beendigung 
des vertraglichen Betreuungsverhältnisses in der Offenen Ganztagsgrundschule oder mit der Entlas-
sung des Kindes aus der Grundschule. Ein Kind kann von der Teilnahme an der Offenen Ganztags-
grundschule ausgeschlossen werden, wenn die Beitragspflichtigen ihrer Beitragspflicht nicht nach-
kommen. 

(3) Der Träger der Offenen Ganztagsgrundschule kann von den Eltern ein gesondertes Entgelt für die Be-
reitstellung des Mittagessens verlangen.  

 
 

§ 9 Beitragshöhe 

(1) Die Höhe der monatlichen Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule ergibt sich aus der An-
lage 1 zu dieser Satzung 

(2) Im Fall des § 8 Abs. 1 Satz 3 ist ein Elternbeitrag zu zahlen, der sich nach der Elternbeitragsstaffel für 
die zweite Einkommensgruppe ergibt, es sei denn, nach § 9 Abs. 1 ergibt sich ein niedrigerer Beitrag. 
Bei der Aufnahme des Kindes und danach auf Verlangen haben die Eltern der Stadt Lemgo schriftlich 
anzugeben und nachzuweisen, welche Einkommensgruppe ihren Elternbeiträgen zugrunde zu legen 
ist. Ohne Angaben zur Einkommenshöhe oder ohne den geforderten Nachweis ist der höchste Eltern-
beitrag  zu leisten. 

(3) Besuchen mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die nach § 2 Absatz 1 an die Stelle der 
Eltern treten, gleichzeitig ein nach dieser Satzung beitragspflichtiges Betreuungsangebot (Tagesein-
richtung, Offene Ganztagsgrundschule oder Tagespflege), so entfallen die Beiträge für das zweite und 
jedes weitere Betreuungsverhältnis. Ergeben sich ohne Beitragsreduzierung nach Satz 1 unterschied-
lich hohe Beträge ist der höchste Beitrag in vollem Umfang zu zahlen. 
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(4) Auf Antrag sollen die Elternbeiträge vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ganz oder teil-
weise erlassen werden, wenn die Belastung den Eltern oder dem Kind nicht zuzumuten ist ( § 90 Abs. 
3 SGB VIII ). 

 

§ 10 Einkommensberechnung 

(1) Einkommen im Sinne dieser Vorschrift ist die Summe der positiven Einkünfte der Eltern im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 und 2 des Einkommenssteuergesetzes. Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Ein-
kunftsarten und mit Verlusten des zusammenveranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. Dem Ein-
kommen im Sinne des Satzes 1 sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur De-
ckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für die Eltern und die Kinder, für 
die ein Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldge-
setz und entsprechenden Vorschriften wird nicht hinzugerechnet. Das Elterngeld nach dem Bundes-
elterngeld- und Erziehungsgeldgesetz ( BEEG ) ist bis zur in § 10 bestimmten Höhe nicht dem Ein-
kommen hinzuzurechnen. 

(2) Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung ei-
nes Mandats und steht ihm aufgrund dessen für den Fall des Ausscheidens eine lebenslängliche 
Versorgung oder an deren Stelle eine Abfindung zu oder ist er in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung nachzuversichern, dann ist dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 
v. H. der Einkünfte aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung des Mandats 
hinzuzurechnen.  

(3) Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach § 32 Abs. 6 Einkommenssteuergesetz zu gewäh-
renden Freibeträge von dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen abzuziehen.  

(4) Maßgebend ist das Einkommen in dem der Angabe vorangegangenen Kalenderjahr. Abweichend von 
Satz 1 ist das Zwölffache des Einkommens des letzten Monats zugrunde zu legen, wenn es voraus-
sichtlich auf Dauer höher oder niedriger ist als das Einkommen des vorangegangenen Kalenderjah-
res; wird das Zwölffache des Einkommens des letzten Monats zugrunde gelegt, so sind auch Einkünf-
te hinzuzurechnen, die zwar nicht im letzten Monat bezogen wurden, aber im laufenden Jahr anfallen. 
Der Elternbeitrag ist ab dem Kalendermonat nach Eintritt der Änderung neu festzusetzen. Soweit 
Monatseinkommen nicht bestimmbar sind, ist abweichend von Satz 2 auf das zu erwartende Jahres-
einkommen abzustellen. Änderungen der Einkommensverhältnisse, die zur Zugrundelegung einer 
höheren Einkommensgruppe führen können, sind unverzüglich anzugeben.  

 

§ 11 Gespeicherte Daten, Fälligkeiten 
 

Hinsichtlich der gespeicherten Daten und der Fälligkeiten der Elternbeiträge gelten die §§ 5 und 6 
des I. Abschnitts entsprechend.  

 
 

 
 

III. Abschnitt 
 

Elternbeiträge für Kinder in Tagespflege 
 

 
§ 12 Geltungsbereich 

 
Diese Satzung gilt für die Erhebung von Elternbeiträgen als öffentlich rechtliche Beiträge für die An-
gebote der Kindertagespflege der Stadt Lemgo. 
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§ 13 

Beitragspflicht 
 

Die Eltern haben entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit monatlich öffentlich-
rechtliche Beiträge zu entrichten. Die Höhe der Elternbeiträge bestimmt sich nach der Betreuungs-
zeit und dem Alter des Kindes. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an 
die Stelle der Eltern. Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pflegeeltern ein Kinderfreibetrag 
nach § 32 Einkommensteuergesetz gewährt oder Kindergeld gezahlt, treten die Personen, die diese 
Leistung erhalten, an die Stelle der Eltern. Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuldner.  

 
§ 14 Beitragshöhe 

 
(1) Vom maßgeblichen Einkommen (§4) ist abhängig von der wöchentlichen Betreuungszeit und dem Al-

ter des Kindes ein Prozentsatz als jährlicher Elternbeitrag zu zahlen. Der monatliche Elternbeitrag 
wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet. Darüber hinaus ist bei der Betreuung von Kindern unter 
drei Jahren ein monatlicher Sockelbeitrag zu zahlen, sofern das Jahreseinkommen den Grundfreibe-
trag nach § 4 Abs. 6 übersteigt. Beiträge, die monatlich 5,00 € nicht erreichen, werden nicht festge-
setzt 

 
 Der Prozentsatz für die wöchentlichen Betreuungszeiten wird wie folgt festgelegt: 
 
  

Betreuungszeit je 
Woche 

Prozentsatz vom 
Jahreseinkommen 
ab 01.08.2013 

Prozentsatz vom Jah-
reseinkommen 
ab 01.08.2014 

Prozentsatz vom Jah-
reseinkommen ab 
01.08.2017 

15 Stunden 2,42 2,46 2,55 
20 Stunden   3,41 
25 Stunden 4,04 4,10 4,28 
30 Stunden   4,58 
35 Stunden 4,61 4,68 4,89 
40 Stunden   6,38 
45 Stunden 7,43 7,54 7,87 
15 Stunden U3 3,66 3,71 3,86 
20 Stunden U3   5,16 
25 Stunden U3 6,10 6,19 6,46 
30 Stunden U3   6,91 
35 Stunden U3 6,95 7,05 7,36 
40 Stunden U3   9,32 
45 Stunden U3  10,65 10,81 11,29 

 
(2)  Ab dem 01.08.2015 erfolgt eine jährliche Anhebung aller Beitragssätze um 1,5 % in Anlehnung an  

§ 19 Abs. 2 des Kinderbildungsgesetzes ( KiBiz ). 
 
(3) Bei kombinierter Betreuung in einer Kindertageseinrichtung und in Kindertagespflege erfolgt die 

Heranziehung auf Grundlage der regelmäßigen zusammengerechneten wöchentlichen Betreuungs-
zeiten. Sollten die zusammengerechneten wöchentlichen Betreuungszeiten zwischen einer Beitrags-
stufe liegen (z.B. 25 Wochenstunden Kindergarten + 13 Wochenstunden Randstundenbetreuung = 
38 Wochenstunden), so werden die Beiträge auf Grundlage der nächsthöreren Beitragsstufe erho-
ben. Bei Betreuungszeiten von über 45 Wochenstunden erfolgt eine Heranziehung auf Grundlage von 
45 Wochenstunden. 

 

(4) Besuchen mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die nach § 2 Absatz 1 an die Stelle der 
Eltern treten, gleichzeitig ein nach dieser Satzung beitragspflichtiges Betreuungsangebot (Tagesein-
richtung, Offene Ganztagsgrundschule oder Tagespflege), so entfallen die Beiträge für das zweite 
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und jedes weitere Betreuungsverhältnis. Ergeben sich ohne Beitragsreduzierung nach Satz 1 unter-
schiedlich hohe Beträge ist der höchste Beitrag in vollem Umfang zu zahlen. 

(5) Auf Antrag sollen die Elternbeiträge vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ganz oder teil-
weise erlassen werden, wenn die Belastung den Eltern oder dem Kind nicht zuzumuten ist ( § 90 
Abs. 3 SGB VIII ). 

 

(6) Der Elternbeitrag ist maximal bis zur Höhe der Aufwendungen der Kindertagespflege zu zahlen. 

 
 

§ 15 Einkommensberechnung 
 

Hinsichtlich der Einkommensberechnung gilt § 4 des I. Abschnitts entsprechend. 

 
§ 16 Gespeicherte Daten, Fälligkeiten  

 
Hinsichtlich der gespeicherten Daten und der Fälligkeiten der Elternbeiträge gelten die §§ 5 und 6 
des I. Abschnitts entsprechend.  

 
 

IV. Abschnitt 
Abschließende Regelungen 

 
§ 17 Inkrafttreten 

 
 Die Satzung tritt am 01.08.2017 in Kraft. 
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Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 der Satzung der Alten Hansestadt Lemgo über die Erhebung von Elternbeiträ-
gen für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen in Lemgo, für den Besuch der Offenen 
Ganztagsgrundschule ( OGG ) und für Kinder in Tagespflege 

 
 
 

Elternbeitragstabelle für den Besuch der Offenen Ganztagsgrundschule 

 

Einkommensstufe OGGS 

bis 17.500  € 0,00 € 

17.501 € - 24.500 € 26,25 € 

24.501 € - 36.500 € 57,75 € 

36.501 € - 48.500 € 89,25 € 

48.501 € - 60.500 € 99,75 € 

60.501 € - 72.500 € 105,00 € 

72.501 € - 84.500 € 105,00 € 

84.501 € - 96.500 € 105,00 € 

über 96.500 € 105,00 € 
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